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1 Einleitung

1 Einleitung

Die Trägerschaft einer Feuerwehr kann einen Einfluss auf die Struktur und Organisation
der Feuerwehr haben, besonders die Einbindung von freiwilligen Kräften, die Beschaf-
fung von Fahrzeugen und Gerät, die Durchführung der Brandschutzbedarfsplanung
und die Kosten können von der Trägerschaft der Feuerwehr abhängen [1, 2, 3, 4].
Die Trägerschaft der Feuerwehr in Deutschland ist nach Art.70 Grundgesetz über die
Landesgesetzgebung in den Bundesländern geregelt. Während die Landesgesetze
über den Brandschutz in den einzelnen Bundesländern grundsätzlich verschieden sind,
legen sie doch einheitlich fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehren in Deutschland
bei den Gemeinden liegt. Auf Ebene der Kreise oder des Landes [5, 6, 7] werden in
einigen Bundesländern Unterstützungskonzepte vorgehalten, welche die Feuerwehren
der Gemeinden mit Spezialgeräten unterstützen. Neben der Trägerschaft durch die Ge-
meinden, gibt es im europäischen Ausland aber noch weitere Modelle der Trägerschaft
der Feuerwehren [1, 8, 9, 10, 11, 12].

Im europäischen Ausland existieren verschiedene Modelle der Trägerschaft der Feuer-
wehren. Die Modelle der Trägerschaft reichen von einer Trägerschaft bei den Gemeinden,
über eine Trägerschaft bei Regionen oder Kreisen bis hin zu nationalen Trägerschaften
[8, 9, 10, 11, 12, 13]. Eine erste Übersicht über die verschiedenen Formen der Trä-
gerschaften von Feuerwehren in Europa gibt eine Facharbeit zur Untersuchung der
verschiedenen Formen der Brandschutzbedarfsplanung in Europa [1]. Die Facharbeit
zeigt, für einen Großteil der europäischen Staaten auf, ob die Feuerwehr in kommu-
naler oder nationaler Trägerschaft ist. Weiterhin existieren Artikel zur Organisation der
Trägerschaft der Feuerwehren in einzelnen europäischen Ländern in der Fachliteratur.
Eine detaillierte Übersicht, welche auf die verschiedenen Modelle der Trägerschaft, ihre
Vor- und Nachteile und ihre gesetzlichen Grundlagen im Detail eingeht, existiert noch
nicht.

In mehreren europäischen Ländern hat es in den letzten drei Jahrzehnten Wechsel in
der Trägerschaft der Feuerwehren gegeben. Hierbei handelt es sich immer um Wechsel
von kleineren Trägern hin zu größeren Zweckgemeinschaften von Trägern oder zu einer
höheren behördlichen Ebene. Über die Durchführung und die Auswirkung der Wechsel
in der Trägerschaft der Feuerwehren berichtet die Fachliteratur für einzelne Länder und
stellt teilweise auch den Zusammenhang zum deutschen Modell der Trägerschaft her
[2, 9]. Schöneborn [3] analysiert in seiner Masterarbeit die Aufgabenträgerschaft der
Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen und kommt zu dem Schluss, dass in kreisangehö-
rigen Gemeinden eine Hochstufung der Trägerschaft auf die Kreisebene sinnvoll sein
kann. Weiterhin analysiert Wolter [14] die Bedeutung der Trägerschaft der Feuerwehren
in Deutschland, stellt mögliche Veränderungen in der Trägerschaft deutscher Feuerweh-
ren vor und macht in diesem Rahmen auch eine Kostenabschätzung. Eine Übersicht
über diese Wechsel in der Trägerschaft und eine Übersicht über die Beweggründe
und Vorgehensweisen bei einem Wechsel des Modells der Trägerschaft existiert noch
nicht.

Aus diesem Grund strebt diese Facharbeit eine Übersicht und einen Vergleich der
Trägerschaften der Feuerwehren in Europa an. Zur Eingrenzung der Thematik werden
nur die Trägerschaft von öffentlichen Feuerwehren betrachtet. Eine Betrachtung von
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2 Trägerschaft der Feuerwehren in Europa

Werkfeuerwehren oder Betriebsfeuerwehren findet nicht statt. Weiterhin werden nur die
Mitgliedsstaaten der europäischen Union, Großbritannien, die Schweiz und Norwegen
betrachtet. Der Fokus der Arbeit liegt zunächst auf der Recherche der Modelle der
Trägerschaft inklusive der Rechtsgrundlagen in den verschiedenen Ländern. In einem
zweiten Schritt werden die Modelle verglichen und Empfehlungen für Deutschland
abgeleitet.

Hierzu gliedert sich die Facharbeit in insgesamt vier Kapitel. Abschnitt 1 leitet in die
Thematik ein. Abschnitt 2 stellt verschiedene Modelle der Trägerschaften der Feuer-
wehren in Europa mit den jeweiligen Rechtsgrundlagen vor. Abschnitt 3 vergleicht die
Systeme einer Auswahl an europäischen Ländern miteinander und geht auf erfolgte
Wechsel in der Trägerschaft in einzelnen Ländern ein. Abschnitt 4 leitet Empfehlungen
für das deutsche Feuerwehrwesen aus den gewonnenen Erkenntnissen ab. Abschnitt
5 fasst die Arbeit zusammen und gibt Handlungshinweise für zukünftige Untersuchun-
gen.

2 Trägerschaft der Feuerwehren in Europa

2.1 Übersicht über die verschiedenen Modelle der Trägerschaft

Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Modelle der Trägerschaft von Feuerwehren
in Europa vor. Die Trägerschaft der Feuerwehren ist in allen betrachteten Ländern
durch Gesetze oder Verordnungen als Rechtsgrundlage geregelt. Diese Rechtsgrund-
lagen zeigen auch weitere Details zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwi-
schen einzelnen Trägern auf. Die Verfügbarkeit der Rechtsgrundlagen in deutscher
oder englischer Sprache ist je nach betrachtetem Land sehr verschieden. Teilweise
werden englische Übersetzungen der Rechtsgrundlagen seitens der Ministerien zur
Verfügung gestellt, teilweise mussten die Rechtsgrundlagen mit internetbasierter Über-
setzungssoftware übersetzt werden. Nach einer ausführlichen Recherche liegen für
alle Mitgliedsstaaten der europäischen Union, Großbritannien, der Schweiz und Nor-
wegen entsprechende Rechtsgrundlagen vor. Diese sind inklusive Quellenangabe in
Originalsprache und mit entsprechender Übersetzung digital auf dem beigefügten Da-
tenträger für jedes betrachtete Land hinterlegt. Basierend auf den Rechtsgrundlagen
konnten insgesamt drei Hauptmodelle der Trägerschaft der Feuerwehren identifiziert
werden:

1. die Trägerschaft durch eine Gemeinde,

2. die Trägerschaft durch einen Kreis oder eine Region,

3. die Trägerschaft durch ein Land.

Abbildung 2.1 zeigt, dass die verschiedenen Formen der Trägerschaft geographisch
verschieden verteilt sind. Eine Trägerschaft durch die Gemeinde ist vor allem im skandi-
navischen Raum, im deutschsprachigen Raum, Spanien und Portugal verbreitet. Eine
Trägerschaft durch den Kreis oder eine Region findet sich vorwiegend in den westeu-
ropäischen Ländern Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Eine
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2 Trägerschaft der Feuerwehren in Europa

Trägerschaft durch das Land ist vorwiegend im osteuropäischen Raum und in Itali-
en vorzufinden. Die folgenden Abschnitte stellen die Modelle der Trägerschaft, die
Rechtsgrundlagen und ob eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Trägern der
Feuerwehren bereits per Gesetz vorgesehen ist vor. Eine Tabelle mit einer Übersicht
über die Trägerschaften findet sich auch im Anhang A. Die Daten zu Einwohnerzahl und
Fläche der Länder wurden online recherchiert [15, 16].

Abbildung 2.1: Trägerschaften der Feuerwehren in Europa. Grün: Trägerschaft durch die Gemeinde; Gelb:
Trägerschaft durch den Kreis oder eine Region; Rot: Trägerschaft durch ein Land. Quelle
Europakarte: www.freeworldmaps.net

2.2 Trägerschaft durch die Gemeinde

Dänemark

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 5,8 Mio., Fläche: 43 Tkm2

Rechtsgrundlage: Das Notfallmanagementgesetz (2009)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Dänemark wurde im Jahr 2009 das Notfallmanagement-
gesetz auf Landesebene eingeführt. § 9 Notfallmanagementgesetz sieht vor, dass die
Trägerschaft der Feuerwehren durch die Gemeinden wahrgenommen wird. Das Land
übernimmt lediglich die Trägerschaft für sechs spezialisierte Sondereinheiten, welche
die gemeindlichen Feuerwehren bei Bedarf unterstützen [17]. § 10 Notfallmanagement-
gesetz sieht vor, dass zwei oder mehr Gemeinden die Trägerschaft der Brandschutzes
für das gesamte Gemeindegebiet gemeinsam übernehmen können. In Dänemark ist
die Vergabe des Brandschutzes an private Firmen durch die gemeindlichen Träger
weit verbreitet [18]. So werden zwei Drittel des Landes durch das private Unternehmen
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2 Trägerschaft der Feuerwehren in Europa

FALCK mit brandschutztechnischen Dienstleitungen versorgt. Die Gemeinden sind
jedoch immer die Träger des Brandschutzes und auch die Einsatzleitung muss durch
die Gemeinde gestellt werden [18].

Deutschland

Staatsform: föderal, Einwohnerzahl: 83,2 Mio., Fläche: 357 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetzgebung der Bundesländer (-)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: Nach Art. 70 Grundgesetz liegt in Deutschland die Gesetz-
gebungskompetenz für den Brand- und Katastrophenschutz bei den Bundesländern.
Die Brandschutzgesetze aller Bundesländer definieren, dass die Trägerschaft für die
Feuerwehren bei den Gemeinden liegt. Ob eine Möglichkeit zur interkommunalen Zu-
sammenarbeit im Bereich des Brandschutzes besteht, hängt vom jeweiligen Bundesland
ab. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz ermöglicht die Gemeindeord-
nung die Einrichtung von Verbandsgemeinden. Eine Verbandsgemeinde ist ein Zusam-
menschluss aus mindestens zwei Gemeinden in einem Kreis. Die Verbandsgemeinde
übernimmt die Trägerschaft für den Brandschutz in allen Mitgliedsgemeinden. In Nieder-
sachsen existiert mit den Samtgemeinden ein ähnliches Verwaltungskonzept. Es gibt
mehrere Beispiele für Feuerwehrzweckverbände in verschiedenen deutschen Bundes-
ländern. Überörtliche Konzepte und Kreiseinheiten zur Unterstützung der kommunalen
Feuerwehren existieren ebenfalls in mehreren Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen
halten Kreise beispielsweise Einheiten zum Brandschutz und der Hilfeleistung vor soweit
ein überörtlicher Bedarf besteht.

Irland

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 5,0 Mio., Fläche: 70 Tkm2

Rechtsgrundlage: Fire Service Act (1981)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Irland legt der §9 Fire Services Act aus dem Jahr 1981
fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr bei den Gemeinden liegt. §10 Nr. 4 Fire Ser-
vices Act sieht vor, dass die Feuerwehrbehörden Vereinbarungen über die gemeinsame
Wahrnehmung ihrer Aufgaben treffen können.

Kroatien

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 3,9 Mio., Fläche: 56 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz über die Brandbekämpfung (2023)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Kroatien tritt am 01.01.2023 das neue Gesetz über die
Brandbekämpfung in Kraft. Art. 23 legt fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehren
bei den Gemeinden liegt. Art. 31 Abs. 4 sieht vor, dass zwei oder mehr Gemeinden
gemeinsam eine öffentliche Feuerwehr gründen können, wenn es der Erfüllung der
gesetzlichen Bestimmungen dient.

Norwegen
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2 Trägerschaft der Feuerwehren in Europa

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 5,4 Mio., Fläche: 324 Tkm2

Rechtsgrundlage: Brand- und Explosionsschutzgesetz (2003)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Norwegen ist die Trägerschaft der Feuerwehren durch
das Brand- und Explosionsschutzgesetz aus dem Jahr 2003 geregelt. §9 Abs.1 Brand-
und Explosionsschutzgesetz legt fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehren bei den
Gemeinden liegt. §9 Abs. 4 Brand- und Explosionsschutzgesetz legen fest, dass zwei
oder mehr Gemeinden eine gemeinsame Feuerwehr und eine gemeinsame Leitung der
Feuerwehr vereinbaren können. Eine Gemeinde kann die Aufgaben und Leitung der
Feuerwehr auch vollständig an eine andere Gemeinde oder Organisation übertragen.
Die Verantwortung für die Kontrolle der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben verbleibt
bei der zuständigen Gemeinde.

Österreich

Staatsform: föderal, Einwohnerzahl: 9,0 Mio., Fläche: 84 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetzgebung der Bundesländer (-)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Österreich liegt die Gesetzgebungskompetenz für den
Brandschutz bei den Bundesländern. Die Brandschutzgesetze aller Bundesländer legen
fest, dass die Gemeinden Träger der Feuerwehren sind und für den Brandschutz auf
dem Gebiet der Gemeinde zuständig sind. In einigen Bundesländern (z.B. Niederöster-
reich) ist es möglich, dass einzelne Gemeinden keine eigene Feuerwehr unterhalten
und eine geeignete Nachbargemeinde den Brandschutz mit übernimmt.

Portugal

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 10,4 Mio., Fläche: 92 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetzesdekret Nr. 247/2007 (2007)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Portugal ist die Trägerschaft der Feuerwehr durch das
Gesetzesdekret Nr. 247/2007 geregelt. Art. 7 des Dekrets legt fest, dass die Trägerschaft
der Feuerwehren bei den Gemeinden liegt und nur die Gemeinden Berufsfeuerwehr
gründen können. Art. 18 des Dekretes sieht eine Zusammenarbeit und eine gemein-
same Trägerschaft zwischen Feuerwehren verschiedener Gemeinden, die Bildung von
sogenannten Gruppen, vor. Für die Bildung solcher Gruppen von mehreren Feuer-
wehren muss zunächst eine Körperschaft gebildet werden, welche die Feuerwehren
unterhält.

Schweden

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 10,5 Mio., Fläche: 450 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz 778 über den Schutz vor Unfällen (2003)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Schweden ist die Trägerschaft der Feuerwehr durch das
Gesetz über den Schutz vor Unfällen aus dem Jahr 2003 geregelt. §7 Gesetz über den
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2 Trägerschaft der Feuerwehren in Europa

Schutz vor Unfällen legt fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr bei den Gemeinden
liegt und dass die Kommunen die Möglichkeit nutzen müssen, die Ressourcen von an-
deren Kommunen zu nutzen. Gemeinden können die Aufgabe des Brandschutzes auch
gemeinsam nachgehen. Nach einem Bericht der Swedish Civil Contingencies Agency
(MSB) [19] gab es im Jahr 2008 bei 290 Gemeinden in Schweden 198 Feuerwehren, da
insgesamt 127 Gemeinden gemeinsam mit einer Nachbargemeinde den Brandschutz
für das Gemeindegebiet sicherstellen. Die interkommunale Zusammenarbeit wird auch
in der Einsatzleitung gelebt. Die obersten Führungskräfte der sieben Feuerwehren
der Hauptstadtregion wechseln sich beispielsweise bei der Leitung von besonderen
Einsätzen ab.

Schweiz

Staatsform: föderal, Einwohnerzahl: 8,7 Mio., Fläche: 41 Tkm2

Rechtsgrundlage: Kantonale Gesetze, Regelungen Gebäudeversicherer (-)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In der Schweiz liegt die Gesetzgebungskompetenz für
die Trägerschaft der Feuerwehr bei den Kantonen. Die Kantone der Schweiz legen
einheitlich fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr bei den Gemeinden liegt. Das
Land trägt durch die Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) [20] dazu bei, dass ein
Mindestmaß an Vereinheitlichung unter den Kantonen gegeben ist, um Beispielsweise
den landesweiten Katastrophenschutz und gegenseitige Hilfe der Kantone sicherstellen
zu können. In vielen Gemeinden in der Schweiz basiert der Dienst in der Feuerwehr
nicht auf Freiwilligkeit, sondern es besteht für Schweizer Bürger eine Dienstpflicht. Die-
se kann durch Mitgliedschaft in der örtlichen Feuerwehr oder durch einen finanziellen
Beitrag zur Unterstützung des Feuerwehrwesens erfüllt werden.

Spanien

Staatsform: föderal, Einwohnerzahl: 47,4 Mio., Fläche: 505 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetzgebung der Autonomen Gemeinschaften (-)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Gemeinde
Detaillierte Informationen: In Spanien liegt die Gesetzgebungskompetenz für die
Trägerschaft der Feuerwehr bei den autonomen Gemeinschaften. Die autonomen Ge-
meinschaften legen fest, dass die Trägerschaft des Brandschutzes bei den Gemeinden
liegt.

2.3 Trägerschaft durch den Kreis oder eine Region

Belgien

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 11,6 Mio., Fläche: 31 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz über die zivile Sicherheit (2007)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Hilfeleistungszonen
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Detaillierte Informationen: In Belgien legt das Gesetz über die zivile Sicherheit aus
dem Jahr 2007 die Trägerschaft der Feuerwehr fest. Art. 5 Gesetz über die zivile Si-
cherheit legt fest, dass die Träger der Feuerwehr die Hilfeleistungszonen sind. Die
Hilfeleistungszone betreibt die Feuerwachen und führt die Brandschutzbedarfsplanung
für die Hilfeleistungszone durch. Die Ausdehnung der Hilfeleistungszonen richten sich
nicht nach politischen Gebietskörperschaften, eine Gemeinde gehört allerdings maximal
zu einer Hilfeleistungszone. Nach Art. 23 Gesetz über die zivile Sicherheit müssen Hilfe-
leistungszonen ein Richtlinienprogramm für die weitere Entwicklung der Zone aufstellen.
Die Gemeinden haben hier die Möglichkeit Einfluss zu nehmen.

Finnland

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 5,5 Mio., Fläche: 338 Tkm2

Rechtsgrundlage: Rescue Act (2011)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Rescue Service Regions
Detaillierte Informationen: In Finnland regelt der Rescue Act aus dem Jahr 2011 die
Trägerschaft der Feuerwehren. Sec. 24 Abs. 1 Resuce Act legt fest, dass die Gemeinden
zur Zusammenarbeit in sogenannten Rescue Service Regions verpflichtet sind. Diese
werden aus mehreren benachbarten Gemeinden durch Festlegung des Landes geformt.
Sec. 24 Abs. 3 Resuce Act legt fest, dass die Gemeinden, welche gemeinsam eine
Rescue Service Region bilden, sich auf eine gemeinsame Organisationsstruktur und
Kostenaufteilung für die Rescue Service Region einigen müssen. Diese übernehmen
die Trägerschaft von Feuerwehr und Rettungsdienst im entsprechenden Gebiet. Sollten
sich die Gemeinden nicht innerhalb von einer angemessenen Frist auf eine Organisati-
onsstruktur und Kostenaufteilung einigen können, schreibt das Land vorübergehend
eine verpflichtende Struktur vor.

Frankreich

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 67,8 Mio., Fläche: 643 Tkm2

Rechtsgrundlage: Code général des collectivités territoriales (1996)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Service départemental d’incendie et de secours
Detaillierte Informationen: In Frankreich legt der code général des collectivités ter-
ritoriales seit dem Jahr 1996 die Trägerschaft der Feuerwehr fest. Art. L1424-1 legt
fest, dass in jedem Département in Frankreich ein service départemental d’incendie et
de secours eingerichtet werden muss. Ein Département ist eine Gebietskörperschaft,
welche mit einem deutschen Kreis vergleichbar ist. Das Département übernimmt die Trä-
gerschaft für die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr. Nicht jeder Gemeinde
wird zwangsläufig durch eine eigene Feuer- und Rettungswache versorgt. Die regionale
Trägerschaft und Verantwortung ermöglicht es, dass die Brandschutzbedarfsplanung
innerhalb des Départements ohne Rücksicht auf kommunale Grenzen betrieben wird.

Großbritannien

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 67,2 Mio., Fläche: 243 Tkm2

Rechtsgrundlage: The Fire and Rescue Act (2004)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: County Council oder District Council
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Detaillierte Informationen: In Großbritannien legt der Fire and Rescue Act aus dem
Jahr 2004 die Trägerschaft der Feuerwehr fest. Sec. 1 des Fire and Rescue Acts legt
fest, dass die Träger der Feuerwehren die County Councils oder District Councils sind.
Ein County Councils oder District Councils ist eine Gebietskörperschaft, welche mit
einem deutschen Kreis vergleichbar ist. Sec. 2 und Sec. 3 des Fire and Rescue Acts
sieht bereits vor, dass mehrere für den Brandschutz zuständige Gebietskörperschaften
den Brandschutz als eine Organisation gemeinsam organisieren können, wenn dies im
Interesse der Effizienz oder der öffentlichen Sicherheit sein sollte.

Niederlande

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 17,6 Mio., Fläche: 41 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz über die Sicherheitsregionen (2010)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Sicherheitsregionen
Detaillierte Informationen: In den Niederlanden legt das Gesetz über die Sicherheits-
regionen aus dem Jahr 2010 die Trägerschaft der Feuerwehren fest. Art. 2 legt fest, dass
die Gemeinden für die Organisation der Feuerwehr zuständig sind. Art. 8 legt aber fest,
dass die Niederlande in Sicherheitsregionen aufgeteilt sind. Art. 9 legt fest, dass die
Gemeinden innerhalb der Sicherheitsregionen dazu verpflichtet sind eine gemeinsame
Vereinbarung zu treffen, wodurch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit der
Bezeichnung: Sicherheitsregion errichtet wird. Art. 10 legt fest, dass die Aufgabe dieser
Körperschaft öffentlichen Rechtes der Aufbau und Unterhalt einer Feuerwehr ist.

2.4 Trägerschaft durch das Land

Bulgarien

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 6,5 Mio., Fläche: 110 Tkm2

Rechtsgrundlage: Verordnung Nr. Iz-1941 (2011)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Bulgarien legt die Verordnung mit Nr. Iz-1941 aus dem
Jahre 2011 die Trägerschaft der Feuerwehren fest. Abs. 2 der Verordnung legt fest,
dass Brandbekämpfungs- und Rettungsmaßnahmen durch die Generaldirektion für
Brandschutz und Katastrophenschutz landesweit organisiert werden. Diese ist an das
Innenministerium angegliedert.

Estland

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 1,3 Mio., Fläche: 45 Tkm2

Rechtsgrundlage: Rescue Act (2010)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Estland legt der Rescue Act aus dem Jahr 2010 die
Trägerschaft der Feuerwehren fest. §4 Rescue Act legt fest, dass die Trägerschaft der
Feuerwehr bei dem Ministerium des Inneren untergeordneten Rettungsdienststellen
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liegt. Die Rettungsdienststellen bestehen aus dem Rettungsrat und der Notrufzentrale.
Die Rettungsdienststellen übernehmen sowohl die Organisation der Gefahrenabwehr-
maßnahmen, als auch die Gefahrenprävention und die Bedarfsplanung.

Griechenland

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 10,6 Mio., Fläche: 132 Tkm2

Rechtsgrundlage: Zivilschutzgesetz No. 3013/2003 (2003)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Griechenland legt das Zivilschutzgesetz 3013/2003 aus
dem Jahre 2003 die Trägerschaft der Feuerwehren fest. Die Trägerschaft der Feuer-
wehr in Griechenland ist national durch das Innenministerium organisiert. Freiwillige
Feuerwehren auf der Ebene der Gemeinde existieren nur sehr selten.

Italien

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 59,0 Mio., Fläche: 301 Tkm2

Rechtsgrundlage: Decrecto Legislativo n.139 (2006)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Italien legt das Dekret Nummer 139 aus dem Jahr 2006
die Trägerschaft der Feuerwehr fest. Abs. 1 des Dekretes legt fest, dass die Träger-
schaft der Feuerwehr beim Ministerium des Inneren liegt. Das Ministerium des Inneren
gewährleistet die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes
und der Hilfeleistung.

Lettland

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 1,9 Mio., Fläche: 64 Tkm2

Rechtsgrundlage: Feuersicherheit und Feuerbekämpfungsgesetz (2022)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Lettland legt das Feuersicherheit und Feuerbekämp-
fungsgesetz aus dem Jahr 2022 die Trägerschaft der Feuerwehren fest. Abs. 4 Feuersi-
cherheit und Feuerbekämpfungsgesetz legt fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr
beim Ministerium des Inneren untergeordneten Feuer- und Rettungsdepartements liegt.
Abs. 7 Feuersicherheit und Feuerbekämpfungsgesetz legt fest, dass lokale Behörden
die Pflicht haben den Betrieb und die Ausbildung von lokalen freiwilligen Feuerwehren
zu unterstützen.

Litauen

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 2,8 Mio., Fläche: 65 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz (2002)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Litauen legt das Gesetz über den Brandschutz aus dem
Jahre 2002 die Trägerschaft der Feuerwehr fest. Art. 6 Gesetz über den Brandschutz
legt fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr beim Ministerium des Inneren liegt. Das
Ministerium des Inneren hat wiederum eine staatliche Feuer- und Rettungsorganisation
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für die Trägerschaft der Feuerwehr ins Leben gerufen und führt Aufsicht über diese. Die
staatliche Feuer- und Rettungsorganisation organisiert den abwehrenden Brandschutz
in Litauen in sieben regionalen Unterabteilungen. Querschnittsaufgaben wie der Zivil-
schutz, die Finanzplanung, die IT oder die Beschaffung werden hingegen auf nationaler
Ebene bearbeitet.

Luxemburg

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 0,7 Mio., Fläche: 2,5 Tkm2

Rechtsgrundlage: Corps grand-ducal d’incendie et de secours (2018)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Luxemburg wurde die Trägerschaft der Feuerwehr im
Jahre 2018 durch das Gesetz über den Corps grand-ducal d’incendie et de secours
(GCDIS) von den Gemeinden auf das Land übertragen. Art. 4 des Gesetzes legt fest,
dass die Trägerschaft der Feuerwehr beim GCDIS liegt. Durch die Reform wurde die
Verwaltung der Feuerwehr zentralisiert. Wachen und Fahrzeuge werden jetzt durch das
GCDIS betrieben, welches dem Innenministerium unterstellt ist [2]. Die Fahrzeugaus-
stattung wurde ebenfalls landesweit vereinheitlicht und die Beschaffung zentralisiert
[2]. Auch der Katastrophenschutz wird nach der Umstellung zentral durch das GCDIS
geregelt.

Malta

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 0,4 Mio., Fläche: 0,3 Tkm2

Rechtsgrundlage: Civil Protection Act (1999)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Malta legt der Civil Protection Act aus dem Jahre 1999
fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr im Department für Zivilschutz liegt. Das De-
partment verwaltet die Wachen, den Fahrzeugbestand und das Personal der Feuerwehr.

Polen

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 37,7 Mio., Fläche: 313 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz über die staatlichen Feuerwehren Polens (1991)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Polen legt das Gesetz über die staatlichen Feuerwehren
Polens aus dem Jahr 1991 fest, dass die staatliche Berufsfeuerwehr (PSP) eine mit
Spezialtechnik ausgestattete uniformierte Berufsorganisation zur Brand- und Katastro-
phenbekämpfung und zur Abwehr von örtlichen Gefahren ist und dem Innenministerium
unterstellt ist. Die freiwilligen Feuerwehren hingegen sind in Polen häufig als Vereine
strukturiert und werden durch die lokalen Kommunen unterstützt.

Rumänien

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 19,0 Mio., Fläche: 238 Tkm2

Rechtsgrundlage: Verordnung 88/2001 Grundsätze der Organisation, des Betriebs
und der Aufgaben professioneller Rettungsdienste (2001)
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Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Rumänien legt die Verordnung 88/2001 über die Grund-
sätze der Organisation, des Betriebs und der Aufgaben professioneller Rettungsdienste
aus dem Jahr 2001 die Trägerschaft der Feuerwehren fest. § 1 der Verordnung besagt,
dass die Rettungsdienste im ganzen Land der Generalinspektion für Notfallsituationen
unterstehen. Nach § 1 werden die professionellen Rettungsdienste als öffentliche Diens-
te in den Kreisen unter Führung des Landes angesiedelt.

Slowakei

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 5,4 Mio., Fläche: 49 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz. 315/2001 über den Feuerwehr- und Rettungsdienst (2001)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In der Slowakei legt das Gesetz 315/2001 über den
Feuerwehr- und Rettungsdienst die Trägerschaft der Feuerwehr fest. § 2 des Gesetzes
legt fest, dass das Innenministerium ein landesweit einheitlich organisiertes Corps für
die Feuerwehr und den Rettungsdienst einrichtet. Das Corps ist dem Innenminister
unterstellt.

Tschechien

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 10,5 Mio., Fläche: 78 Tkm2

Rechtsgrundlage: Act No. 320/2015 Coll. on Fire and Rescue Service (2015)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Tschechien legt das Gesetzt 320/2015 Coll. on Fire
and Rescue Service fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr beim Innenministerium
liegt. Das Innenministerium nimmt diese Aufgabe durch die Einrichtung des Feuerwehr-
Rettungskorps der Tschechischen Republik ein.

Ungarn

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 9,7 Mio., Fläche: 93 Tkm2

Rechtsgrundlage: Gesetz über Katastrophenprävention (2011)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
Detaillierte Informationen: In Ungarn legt das Gesetz über die Katastrophenprävention
aus dem Jahre 2011 die Trägerschaft der Feuerwehren fest. § 2 Gesetz über Katastro-
phenprävention legt fest, dass die Generaldirektion Katastrophenschutz zentrales Organ
der Berufsfeuerwehr und des Katastrophenschutzes ist und dem Innenministerium un-
terstellt ist. Neben den Berufsfeuerwehren des Landes existieren auch hauptamtliche
und freiwillige Feuerwehren der Gemeinden, welche als Körperschaften öffentlichen
Rechts organisiert sind und teils von mehreren Gemeinden im Verbund getragen werden.

Zypern

Staatsform: zentral, Einwohnerzahl: 1,2 Mio., Fläche: 6 Tkm2

Rechtsgrundlage: Feuerwehrgesetz (2021)
Hauptträgerschaft der Feuerwehr: Land
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Detaillierte Informationen: In Zypern legt das Feuerwehrgesetz aus dem Jahr 2021
im § 2 fest, dass die Trägerschaft der Feuerwehr beim Land liegt. § 5 Feuerwehrgesetz
legt fest, dass dem Innenminister unterstellte Chief Fire Officer die Verantwortung ange-
messene Verwaltung und Ausstattung der Feuerwehr hat.

3 Vergleich und Reform der Trägerschaften von ausge-
wählten Feuerwehren

3.1 Eingrenzung der betrachteten Länder

Abschnitt 2 hat die verschiedenen Formen der Trägerschaft in anderen europäischen
Ländern dargestellt und die entsprechenden Rechtsgrundlagen angegeben. Es wur-
den drei wesentliche Formen der Trägerschaft identifiziert: die Trägerschaft durch die
Gemeinden, die Trägerschaft durch einen Kreis oder eine Region und die Trägerschaft
durch das Land. Für eine Auswahl der in Abschnitt 2 dargestellten Länder, vergleicht die-
ses Kapitel die Systeme der Trägerschaft mit dem deutschen System in größerem Detail.
Basierend auf diesem Vergleich leitet der Abschnitt Empfehlungen für das deutsche
Feuerwehrwesen ab. Die Auswahl der in diesem Abschnitt betrachteten europäischen
Länder basiert auf zwei wesentlichen Kriterien, welche im folgenden näher erläutert
werden.

Das erste Kriterium sind die verfassungsrechtlichen Grundsätze in Deutschland, wel-
che durch das Grundgesetz gegeben sind. Art. 70 des deutschen Grundgesetzes
überträgt die Gesetzgebungskompetenz für den Brand- und Katastrophenschutz auf
die Bundesländer. Art. 28 des deutschen Grundgesetzes spricht den Kommunen das
Recht zu die örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetzes selbst zu regeln.
In Deutschland ist es also verfassungsgemäß vorgesehen, dass die Gesetzgebungs-
kompetenz für den Brandschutz bei den Bundesländern liegt. Die Brandschutzgesetze
der Länder legen fest, dass die Kommunen den örtlichen Brandschutz im Rahmen der
Landesgesetzgebung selbst regeln. Eine bundesweite Trägerschaft der Feuerwehr ist
aus diesem Grund nach aktuellem Stand in Deutschland nicht verfassungsgemäß und
die Einführung somit unwahrscheinlich. Verfassungsgemäß ist jedoch eine landesweite
Trägerschaft der Feuerwehr unter Beteiligung der Kommunen oder die gemeinsame
Trägerschaft der Feuerwehr durch mehrere Kommunen, da so der Grundsatz der kom-
munalen Selbstverwaltung gewahrt bleibt. Wie in Abschnitt 2 dargestellt, wird dieses
Prinzip der gemeinsamen Trägerschaft durch mehrere Kommunen unter anderem in
den Niederlanden und Belgien gelebt. Aus diesem Grund geht dieser Abschnitt auf
diese Länder nochmal genauer ein.

Das zweite Kriterium sind die Reformen, welche in der Trägerschaft des Feuerwehrwe-
sens in anderen europäischen Ländern in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Die
Durchführung der Reformen und die Erfahrungen, welche die Verantwortlichen während
der Reform gemacht haben, können wertvolle Informationen für eine eventuelle Reform
der Trägerschaft der Feuerwehren in Deutschland liefern. Aus diesem Grund stellt dieser
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Abschnitt das Land Luxemburg besonders in den Fokus, da in den letzten Jahren die
Trägerschaft der Feuerwehr reformiert wurde. In Luxemburg wurden die Trägerschaft von
den Gemeinden auf das Land übertragen, wobei die Gemeinden in den Reformprozess
stark eingebunden wurden und auch nach wie vor an der Finanzierung der Feuerwehr
teilhaben. Über den Reformprozess der Trägerschaft der Feuerwehren in Luxemburg
existieren ausführliche Fachartikel [2], welche auch auf die Herausforderungen und die
Kommunikation mit den freiwilligen Feuerwehren eingehen.

Basierend auf den beiden beschriebenen Faktoren vergleicht dieser Abschnitt also die
Trägerschaft der Feuerwehren in Deutschland, den Niederlanden und Belgien ausführli-
cher und geht auf den Reformprozess in Luxemburg ein.

3.2 Detaillierter Vergleich mit den Niederlanden und Belgien

Der detaillierte Vergleich zwischen den Systemen der Trägerschaft der Feuerwehren
in den Niederlanden, Belgien und Deutschland beachtet die Personalplanung, die Be-
schaffung von Fahrzeugen und Gerät, die freiwillige Feuerwehr und die Übernahme von
Kosten für das Feuerwehrwesen. Die erforderlichen Informationen aus den Niederlan-
den und Belgien werden durch Expertengespräche mit Führungskräften des örtlichen
Brandschutzes ermittelt. Die Ansprechpartner für die Länder Holland und Belgien sind
in der einer Übersicht aufgeführt, welche im Anhang B dieser Facharbeit zu finden
sind. Die Expertengespräche werden an Hand eines Leitfragenkataloges durchgeführt,
welcher im Anhang C dieser Facharbeit zu finden ist. Die Gedächtnisprotokolle der
Experteninterviews sind auf dem beigefügten Datenträger der Facharbeit gespeichert.
Die Ergebnisse der Experteninterviews werden im folgenden zusammengefasst und
gegenübergestellt. Für die Niederlande ist der Expertenbericht der Evaluationskom-
mission zur Einführung der Sicherheitsregionen aus dem Jahr 2020 [21] eine weitere
Quelle.

Trägerschaft: In den Niederlanden ist die Trägerschaft seit einer Reform im Jahr 2010
von den Kommunen auf Sicherheitsregionen übergegangen. Die Sicherheitsregionen
stellen der Brandschutz in den angehörigen Gemeinen sicher. Welche Kommunen
welcher Sicherheitsregion angehören, wird durch das Innenministerium festgelegt. Dem
Verwaltungsrat der Sicherheitsregionen gehören alle Bürgermeister:innen der jeweiligen
Kommune an; die Kommunen können also über den Verwaltungsrat Einfluss auf die
Sicherheitsregionen nehmen.

In Belgien ist die Trägerschaft seit einer Reform im Jahr 2007 von den Kommunen
auf Hilfeleistungszonen übergegangen. Die Hilfeleistungszonen übernehmen die Trä-
gerschaft der Feuerwehr in den angehörigen Gemeinden. Die leitenden Gremien der
Hilfeleistungszonen, der Zonenrat und das Kollegium, setzen sich aus den Bürger-
meister:innen der angehörigen Gemeinden zusammen oder werden von diesen ge-
wählt. Kommunen haben also weiter einen Einfluss auf die Organisation der Feuerweh-
ren.

In Deutschland liegt die Trägerschaft der Feuerwehren nach Landesgesetzgebung zu-
nächst bei den einzelnen Kommunen. Die Kommunen können als Träger der Feuerweh-
ren über die Struktur und Ausstattung der Feuerwehren entscheiden. In verschiedenen
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Bundesländern gibt es jedoch weitere Konzepte zur Unterstützung. Beispielsweise gibt
es in Brandenburg Stützpunktfeuerwehren auf Kreisebene, welche die kommunalen
Feuerwehren durch spezielles Gerät und Personal unterstützen. In Nordrhein-Westfalen
unterhalten Kreise Einheiten und Einrichtungen soweit ein überregionaler Bedarf besteht.
Diese kreisweiten Unterstützungskonzepte existieren also in mehreren Bundesländern,
allerdings sind die Fähigkeiten und Einheiten oft nicht standardisiert, sondern es werden
teilweise einzelne Fahrzeuge vorgehalten.

Personalwesen: In den Niederlanden wird das feuerwehrtechnische Personal durch die
Sicherheitsregionen eingestellt. Die offiziellen Statistiken zur Anzahl an hauptamtlichem
Personal für die Feuerwehr in den Niederlanden [22] zeigt, dass sich die Anzahl an
hauptamtlichen Kräften im feuerwehrtechnischen Dienst in den Jahren 2004 bis 2019
nicht wesentlich geändert hat. Die Einführung der Sicherheitsregion hat also nicht zu
einem starken Aufwuchs des hauptamtlichen Personals geführt. Das Personal kann
flexibel auf verschiedenen Wachen innerhalb der Sicherheitsregion eingesetzt werden.
Dies ermöglicht eine größere Flexibilität in der Personalplanung, da der Personalpool
größer ist als bei einer einzelnen Feuerwehr. Die Ausbildung des Personals erfolgt
bis zur Ebene der Unteroffiziere in der Sicherheitsregion, während Offiziere an der
nationalen Schule landesweit ausgebildet werden.

In Belgien wird das feuerwehrtechnische Personal durch die Hilfeleistungszonen ein-
gestellt. Das Personal kann innerhalb der Hilfeleistungszone flexibel auf allen Wachen
eingesetzt werden. Freiwillige Kräfte werden aber meist nur auf der heimatnahen Wache
eingesetzt.

In Deutschland wird das hauptamtliche feuerwehrtechnische Personal in der Regel durch
die Kommunen im Beamtenverhältnis eingestellt. Freiwilliges Personal ist ebenfalls in der
Regel in einer freiwilligen Feuerwehr innerhalb einer Kommune tätig. Ein planmäßiger
Einsatz in einer anderen Kommune findet jedoch nicht statt. Die Grundausbildung
der Feuerwehrleute erfolgt in der Kommune, während die Führungsausbildung auf
Landesebene erfolgt.

Beschaffung: In den Niederlanden werden Fahrzeuge und Gerät durch die Sicher-
heitsregionen beschafft. Es werden einheitliche Fahrzeuge mit einheitlicher Beladung
für die ganze Sicherheitsregion eingekauft, da das Personal auf den verschiedenen
Wachen mit gleichem Material arbeiten soll. Vor der Reform hat jede Kommune eigene
Fahrzeuge mit speziellen Spezifikationen in Einzelaufträgen vergeben. Seit der Reform
werden Fahrzeuge in größerer Stückzahl zentral in der Sicherheitsregion ausgeschrie-
ben.

In Belgien werden Fahrzeuge und Gerät durch die Hilfeleistungszonen beschafft. Es
wird angestrebt, dass die Fahrzeuge innerhalb der Hilfeleistungsregion einheitlich sind.
Dies wird durch vorgefertigte Pflichtenhefte für Fahrzeuge seitens der föderalen Regie-
rung Belgiens unterstützt. Innerhalb der Hilfeleistungszonen werden aber noch immer
regelmäßig Ausschreibungen über einzelne Fahrzeuge getätigt und nicht direkt ganze
Fahrzeugserien für die verschiedenen Standorte beschafft.

In Deutschland werden die Fahrzeuge für den abwehrenden Brandschutz meist durch
die Kommunen beschafft. Eine Einheitlichkeit zwischen den Fahrzeugen in mehreren
Kommunen existiert meist nicht. In verschiedenen Bundesländern gibt es jedoch weitere
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Konzepte zur Unterstützung. Beispielsweise bietet das Land Brandenburg über die
Technische Einrichtung für den Brand- und Katastrophenschutz den Kommunen Unter-
stützung bei der Beschaffung von Fahrzeugen an [23]. In Nordrhein-Westfalen werden
Katastrophenschutzfahrzeuge zentral beschafft und an die Kommunen übergeben; wei-
terhin bietet das Land Beratung bei Beschaffungen an [24].

Freiwillige Feuerwehren: In den Niederlanden gibt es freiwillige Feuerwehren. Diese
werden ebenfalls regional über die Sicherheitsregionen organisiert und die freiwilligen
Feuerwehren können auch überall in der Sicherheitsregion eingesetzt werden. Die
offiziellen Statistiken zur Anzahl an freiwilligem Personal für die Feuerwehr in den Nie-
derlanden [22] zeigt, dass die Anzahl freiwilliger Kräften seit dem Jahr 2010 von 21600
Kräften auf 18900 Kräfte gefallen ist. Mit der Einführung der Sicherheitsregionen hat die
Identifikation der Einsatzkräfte mit den örtlichen Feuerwehren zunächst abgenommen
und somit auch das ehrenamtliche Engagement. Andererseits ist mit der zunehmenden
Flexibilität des Wohnortes und des Arbeitsortes vieler freiwilliger Feuerwehrleute die
regionale Struktur für einige Mitglieder von Vorteil. Sie können leichter an verschiedenen
Wachen, zum Beispiel am Wohn- oder Arbeitsort, innerhalb der gleichen Feuerwehr an
Einsätzen teilnehmen.

In Belgien gibt es freiwillige Feuerwehren, welche ebenfalls regional über die Hilfeleis-
tungszonen organisiert werden. Freiwillige Feuerwehren können überall in der Hilfe-
leistungszone eingesetzt werden. Feuerwehrleute gehören allerdings meist nur eine
Heimatwache an. Vereinzelt nehmen Feuerwehrleute am Tag an Einsätzen in der Nähe
des Arbeitsortes und in der Nacht an Einsätzen in der Nähe des Wohnortes teil. Dieser
flexible zeitabhängige Einsatz ist mit der Einführung der Hilfeleistungszonen einfacher
geworden.

In Deutschland gibt es freiwillige Feuerwehren, welche durch die Kommunen getragen
werden. Freiwillige Feuerwehrleute sind in der Regel einer Wache in der Nähe des
Wohnortes fest zugeordnet. Die Identifikation mit der eigenen freiwilligen Feuerwehr
ist häufig sehr ausgeprägt. Auf Grund der zunehmenden Flexibilität des Arbeitsortes
gibt es jedoch vermehrt Probleme mit der Tagesverfügbarkeit bei freiwilligen Feuerweh-
ren.

Kosten: In den Niederlanden werden die Kosten für die Trägerschaft der Feuerwehren
bei den Sicherheitsregionen durch die der Sicherheitsregion angehörigen Kommunen
übernommen. Ein weiterer Teil der Finanzierung wird vom Land übernommen, da die
Sicherheitsregionen auch Aufgaben des Katastrophenschutzes übernehmen. Die offizi-
ellen Statistiken zu den Kosten für die Feuerwehr in den Niederlanden [25, 26] zeigen,
dass sich die Kosten für die Feuerwehr in den Jahren 2000 bis 2010 verdoppelt haben.
Seit der Einführung der Sicherheitsregionen im Jahr 2010 bist ins Jahr 2016 stagnieren
die Kosten oder fallen sogar leicht. Die Reform der Trägerschaft im Jahr 2010 hat einige
Herausforderungen im Rahmen der Kosten mit sich gebracht. Bei der Zusammenlegung
der kommunalen Feuerwehren wurde durch die Kommunen festgelegt wie viel Geld
sie zukünftig in die gemeinsame Feuerwehr investieren möchten, wie der Wert von
vorhandenen Fahrzeugen und Gerät berechnet wird und wie der Wert von vorhandenen
Gerätehäusern der Kommune berücksichtigt wird.
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Im Belgien werden die Kosten für die Trägerschaft der Feuerwehren vom Land und
von den angehörigen Gemeinden übernommen. Aktuell übernehmen die Gemeinden
einen Großteil der Kosten. Die Kosten werden pro Bürger:in über eine Gemeindeumlage
bezahlt; in die Höhe der Gemeindeumlage gegen die Fläche der Gemeinde und die
Gefahrenpotentiale wie Störfallbetriebe ein. Wie in den Niederlanden haben die Kosten
bei der Einführung der Hilfeleistungszonen für Herausforderungen gesorgt. Besonders
die Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Fahrzeuge und Ausrüstung von Gemein-
den, welche in der Vergangenheit wenig in ihre Feuerwehren investiert hatten, war
eine besondere finanzielle Herausforderung bei der Einführung der Hilfeleistungszo-
nen.

In Deutschland werden die Kosten für die Trägerschaft der örtlichen Feuerwehren in
der Regel durch die jeweilige Kommune übernommen. Dies führt zu einer sehr unter-
schiedlichen technischen Ausstattung in Abhängigkeit der Finanzkraft der Kommune.
Auch Stützpunktfeuerwehren des Kreises, wie z.B. in Nordrhein-Westfalen, werden
über eine Kreisumlage finanziert, welche sich letztlich aus dem Etat der Kommunen
speist.

3.3 Reform der Trägerschaft in Luxemburg

Die Trägerschaft der Feuerwehren in Luxemburg wurde im Jahr 2018 durch ein Landes-
gesetz reformiert [27]. Luxemburg ist ein kleines Land mit rund 600 T Einwohnern und
einer Fläche von 2,5 Tkm2. Somit ist Luxemburg in Bevölkerung und Ausdehnung mit
einem großen deutschen Kreis vergleichbar. In Luxemburg wurde die Trägerschaft der
Feuerwehren von den Kommunen auf das Land übertragen. Das Land setzt das Groß-
herzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (GCDIS) als zentrale Organisationseinheit
für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz ein. Feuerwehren
der Kommunen wurden eingegliedert. Die Reform aus dem Jahr 2018 wurde durch
mehrere Fachartikel begleitet [2, 27, 28]. Weiterhin geben des Jahresbericht des GCDIS
[29] und ein Expertenbericht [30] weitere Informationen.

Gründe für die Reform der Trägerschaft der Feuerwehren waren unter anderem [27,
30]:

- Unklarheiten in der Kompetenz zwischen den Einheiten der Kommunen und des
Landes an der Einsatzstelle

- das zurückgehende ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr und dem Ret-
tungsdienst in Luxemburg

- eine große Heterogenität in der vorhanden Fahrzeugflotte und der bestehenden
Wachinfrastruktur in Luxemburg

Durch die Reform der Trägerschaft der Feuerwehr und die Koordinierung von Feuer-
wehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz auf nationaler Ebene konnten mehrere
der oben benannten Probleme angegangen werden. Unklarheiten in der Kompetenz
an der Einsatzstelle wurden durch ein national einheitliches Führungssystem nach
französischem Vorbild ausgeräumt. Das Landesgebiet wurde in vier Zonen mit einer
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festen Führungsstruktur eingeteilt. Die mangelhafte Tagesverfügbarkeit ehrenamtli-
cher Mitarbeitenden bei den freiwilligen Feuerwehren wird durch zentral gelegene,
hauptamtliche besetze Feuerwachen gemildert. Die Fahrzeuge wurden in zwölf ver-
schiedene Fahrzeugarten unterteilt in welche alle vorhandenen Fahrzeuge eingegliedert
werden. Fahrzeuge werden jetzt landeseinheitlich beschafft, ausgestattet und beklebt.
Vorhandene Wachen wurden in fünf verschiedene Kategorien mit klaren Definitionen
an die Anforderungen eingeteilt. Die Reform hat also im Bereich der Einsatzführung,
der Personalführung und im Rahmen der Beschaffung und Geräteverwaltung zu einer
landesweiten Vereinheitlichung geführt. Dies kann auch im Allgemeinen als ein Vorteil
eines national einheitlichen Systems gesehen werden.

Die Umsetzung der Reform der Trägerschaft der Feuerwehr wurde von einigen Her-
ausforderungen begleitet [27]. Eine Herausforderung war die Sorge von freiwilligen
Mitarbeitenden, dass mit der Reform Ausbildungen und Qualifikationen von freiwilligen
Kräften nicht vollständig anerkannt werden würden. Dieser Herausforderung wurde
begegnet indem den freiwilligen Kräften zugesichert wurde, dass Ausbildungen und Ein-
satzerfahrungen, die gemacht wurden, anerkannt werden. Hauptamtliche Kräfte wurden
früh in den Reformprozess einbezogen, um eine hohe Akzeptanz des Reformvorha-
bens zu erzielen. Eine weitere Herausforderung waren die Bedenken der Kommunen
hinsichtlich der Kosten und der möglichen Übereignung der kommunalen Fahrzeuge
und Liegenschaften an den GCDIS. Dieser Herausforderung wurde begegnet indem die
Kommunen früh in den Beratungsprozess eingebunden und die Kosten durch das Land
und die Kommunen gemeinsam übernommen wurden. Die Kosten für die Kommunen ha-
ben sich nicht wesentlich im Vergleich zu den Kosten vor der Reform geändert; lediglich
für Feuerwehren, welche in der Vergangenheit wenig in den abwehrenden Brandschutz
investiert haben, sind die Kosten gestiegen [27].

Zusammenfassen ist die frühe Einbindung von allen Kommunen und den freiwilligen Kräf-
ten in den Reformprozess also essenziell für eine Akzeptanz der Reform.

4 Vorschläge für das deutsche Feuerwehrwesen

In diesem Abschnitt werden basierend auf den etablierten Systemen in den Niederlan-
den, Belgien und Luxemburg Vorschläge für Reformen im deutschen Feuerwehrwesen
erarbeitet. Nach Art. 70 des deutschen Grundgesetzes ist die nicht-polizeiliche Gefah-
renabwehr Aufgabe der Bundesländer. Eine bundesweite Reform und Vereinheitlichung
der Trägerschaft der Feuerwehr wäre also mutmaßlich mit einer Verfassungsänderung
verbunden. Allerdings können einzelne Bundesländer auch mit der aktuellen Verfas-
sung Reformen in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durchführen, solange das
Recht auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 des deutschen Grundgesetzes
gewahrt bleibt. Da die Hürde für Veränderungen in einzelnen Bundesländern niedriger
ist, werden in diesem Abschnitt Vorschläge für ein weiteres Vorgehen in einzelnen
Bundesländern gemacht und keine Vorschläge für das deutsche Feuerwehrwesen als
Gesamtheit.
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Die Fokussierung auf eine Reform in einzelnen Bundesländern statt dem deutschen
Feuerwehrwesen als Gesamtheit ist nicht nur aus rechtlicher Sicht sinnvoll. Die Bun-
desländer sind in ihrer Bevölkerungsdichte und kommunalen Struktur sehr verschie-
den. Die Feuerwehr in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern hat andere
Bedürfnisse in Organisation und Material als die Feuerwehr in einem Ballungsraum
wie Nordrhein-Westfalen. Diese Individualität der Bundesländer kann durch einzelne
Reformvorhaben in den Ländern berücksichtigt werden, während eine Kooperation zwi-
schen den Bundesländern durch klar definierte Landeskonzepte trotzdem gewährleistet
werden kann.

Die Niederlande, Belgien und Luxemburg haben in den letzten Jahren Reformen in der
Trägerschaft der Feuerwehren durchgeführt wie in Abschnitt 3 dargestellt. Die Reformen
in den Ländern wurden aus verschiedenen Gründen durchgeführt, z.B.:

- Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einheiten
bei Großschadenslagen und Katastrophen.

- Ein Rückgang im ehrenamtlichen Engagement macht die Einstellung von haupt-
amtlichen Personal notwendig.

- Beschaffungen von Fahrzeugen und Gerät sind komplex und durch kleinere Kom-
munen schwer durchzuführen. Gleichzeitig gibt es große Diversität in den vorhan-
den Fahrzeugen und Material, da die Kommunen Einzelbeschaffungen durchfüh-
ren und unterschiedlich finanziell ausgestattet sind.

- Eine hohe Belastung von ehrenamtlichen Personal in kleinen Kommunen mit
Verwaltungstätigkeiten für die kommunale Feuerwehr.

In den Niederlanden, Belgien und Luxemburg wurde die Trägerschaft der Feuerwehr
von der kommunalen Ebene auf die Ebene einer Region übertragen. Die Kommunen
bleiben jedoch als Mitglieder des Verwaltungsrates der Träger der Feuerwehren für
die Organisation der Feuerwehren verantwortlich, was dem Selbstverwaltungsprinzip
der Kommunen im Grundgesetz genüge trägt. Dies bietet den Vorteil der Ausnutzung
von Synergien und Reduktion der Kosten zwischen den Kommunen in den Bereichen
der Beschaffung, der Personalwirtschaft und der Einsatzplanung, wie im vorherigen
Abschnitt 3 beschrieben.

Ähnliche Herausforderungen wie in den Niederlanden und Belgien existieren auch in
Kommunen in Deutschland. Die Ausprägung der Herausforderungen in den einzelnen
Kommunen hängt von vielen Faktoren wie der Größe der Kommune, der finanziellen
Ausstattung der Kommune und dem haupt- wie ehrenamtlichen Personal in der Kommu-
ne ab [3]. Ob eine Anhebung der Trägerschaft auf die Ebene der Kreise oder kreisfreien
Städte diesen Herausforderungen adäquat begegnet, hängt ebenfalls vor der Struktur
der Kommunen und vom Bundesland ab.

Für ein dicht besiedeltes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen untersucht Schöne-
born [3] verschiedene Möglichkeiten die Trägerschaft der Feuerwehr neu zu organisie-
ren. Er kommt zu dem Schluss, dass eine Anhebung der Trägerschaft auf Ebene der
Kreise und kreisfreien Städte, ähnlich wie in den Niederlanden und Belgien, sinnvoll ist.
Durch eine Anhebung können kleine kreisangehörige Kommunen ohne hauptamtliches
Feuerwehrpersonal bei der Verwaltung der Feuerwehren entlastet werden, während
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kreisfreie Städte von den Änderung nicht in Ihrer Arbeit eingeschränkt würden. Mittlere
und große kreisangehörige Städte jedoch würden vor Veränderungen gestellt, da sie
ihre Eigenständigkeit verlieren und in die Trägerschaft der Kreise eingegliedert würden.
Es ist also zu erwarten, dass bei einer solchen Umstellung in Nordrhein-Westfalen
kreisangehörige mittlere und große Städte mit hauptamtlichen Feuerwehrpersonal be-
sonders eng in den Reformprozess eingebunden werden und ihre Belange besonders
beachtet werden müssten. Ob die Erkenntnisse aus Nordrhein-Westfalen auch auf ein
anderes Bundesland übertragen werden können, sollte aus Sicht des Autors jedoch für
jedes Bundesland individuell geprüft werden.

Sollten Reformen der Trägerschaft in einem Bundesland durchgeführt werden, sollte
auf die Erfahrungen der europäischen Nachbarländer zurückgegriffen werden. Beson-
ders bei den Reformen in den Niederlanden, in Belgien und in Luxemburg der letzten
Jahre wurden wertvolle Erfahrungen hinsichtlich den Herausforderungen bei Reformen
der Trägerschaften von Feuerwehren gemacht. Aus Sicht des Autors ist zu empfehlen
sowohl freiwillige als auch hauptamtliche Feuerwehrleute früh in einen eventuellen
Reformprozess einzubinden, um Sorgen und Vorurteile gegenüber der Reform abzu-
bauen.

Neben der langfristigen Reform der Trägerschaft der Feuerwehren in einzelnen Bun-
desländern, empfehlen sich aus Sicht des Autors jedoch eher andere kurzfristige Maß-
nahmen, um den oben genannten Herausforderungen zu begegnen. So gibt es bereits
in einzelnen Bundesländern positive Beispiele für die Unterstützung von kleinen kom-
munalen Feuerwehren, welche auch auf andere Bundesländer übertragen werden
könnten.

Die Herausforderungen der heterogenen Ausstattung zwischen den Kommunen und der
komplexen Beschaffungsprozesse für Fahrzeuge und weiteres Gerät kann z.B. effektiv
begegnet werden indem durch die Bundesländer zentrale Beschaffungsmaßnahmen
von Fahrzeugen nach Norm, ggf. mit finanzieller Unterstützung der Bundesländer für
die Kommunen, angeboten werden. Dieses Vorgehen ist im europäischen Ausland -
aber auch zum Beispiel in Brandenburg - bereits etabliert. Kommunen beschaffen in
Zusammenarbeit mit der Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Brandenburg kommunale Fahrzeuge. Weiterhin können die Länder zentral Leistungsbe-
schreibungen als Orientierung für die Kommunen zur Verfügung stellen, wie es ebenfalls
bereits in Brandenburg durchgeführt wird. Den Herausforderungen in der überörtlichen
Hilfe durch die kommunale Trägerschaft würde durch eine landeseinheitliche Beschaf-
fung bereits teilweise begegnet, da das eingesetzte Material zwischen den Kommunen
vergleichbarer ist. Klar vordefinierte Unterstützungskonzepte der Kreise für angehöri-
ge Kommunen können ebenfalls die interkommunale Zusammenarbeit im Einsatzfall
unterstützen.

Abschließend ist der Vorschlag des Autors für das deutsche Feuerwehrwesen also eine
Übertragung der Trägerschaft der Feuerwehr auf die Ebene der Kreise und kreisfreien
Städte wie in den Niederlanden oder Belgien für jedes Bundesland individuell zu prüfen.
Gleichzeitig sollten aber auch einfach umzusetzende Maßnahmen zur Unterstützung der
Kommunen geprüft werden, welche viele der aktuell bestehenden Herausforderungen
bereits effektiv abwenden ohne in die Grundsatzfrage der Trägerschaft der Feuerwehren
einzugreifen.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit stellt die Zuständigkeit für die Trägerschaft der Feuerwehr in mehreren
europäischen Ländern anhand der jeweiligen Rechtsgrundlagen gegenüber. Die vor-
handenen Strukturen ausgewählter Länder und die Reformprozesse der letzten Jahre
werden verglichen. Basierend auf den Erkenntnissen aus europäischen Nachbarlän-
dern erfolgt eine Empfehlung für ein weiteres Vorgehen bezüglich der Ausrichtung der
Trägerschaft des deutschen Feuerwehrwesens.

Die Zuständigkeit für die Trägerschaft der Feuerwehr in europäischen Ländern ist in der
jeweiligen Landesgesetzgebung festgehalten. Die Zuständigkeit kann in drei wesentliche
Kategorien eingeteilt werden: die Trägerschaft durch die Gemeinde, die Trägerschaft
durch eine Region und die Trägerschaft durch das Land.

In Deutschland sind verfassungsgemäß die Länder für die Brandschutzgesetzgebung
zuständig. Die Kommunen werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und
der jeweiligen Landesgesetzgebung als Träger der Feuerwehren tätig. Eine Möglichkeit
der verfassungsgemäßen Reform der Trägerschaft der Feuerwehr in Deutschland wäre
die Trägerschaft auf die Kreise oder kreisfreien Städte anzuheben und die Kommunen
im Rahmen einer Anhörung weiter einzubeziehen. Dieses Modell existiert aktuell zum
Beispiel in den Niederlanden und Belgien. Der Vergleich der Modelle der Trägerschaft
zeigt, dass die Stärken einer regionalen Trägerschaft in der Bündelung von Verwal-
tungsaufgaben, wie der Beschaffung und dem Personalwesen liegen. Die Reformen
der Trägerschaft der Feuerwehren in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg haben
gezeigt, dass eine frühzeitige Einbeziehung und Information von Beteiligten auf allen
Ebenen essenziell für die Akzeptanz einer Reform ist.

Deutschland steht vor ähnlichen Herausforderungen im Bereich des Feuerwehrwe-
sens wie die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Ob sich für die Bundesländer in
Deutschland eine Anhebung der Trägerschaft der Feuerwehr auf Regionen mit mehreren
Kommunen wie z.B. in den Niederlanden empfiehlt, ist für die einzelnen Bundesländer
zu prüfen. Für Nordrhein-Westfalen liegt eine Einordnung bereits vor [3], welche zu dem
Schluss kommt, dass eine Anhebung der Trägerschaft auf das Niveau der Kreise und
kreisfreien Städte sinnvoll ist. Aus Sicht des Autors können Herausforderungen in Per-
sonal und Beschaffung jedoch auch durch niederschwellige Maßnahmen angegangen
werden ohne in die Trägerschaft der Feuerwehr einzugreifen. Es gibt z.B. in Brandenburg
eine Unterstützung der Kommunen durch das Bundesland bei der Beschaffung von Fahr-
zeugen, welche auch eine Vereinheitlichung zur Folge hat.

Zukünftig ist es interessant die Sicherheitsregionen in den Niederlanden oder die Hilfe-
leistungszonen in Belgien genauer zu beleuchten und die Anwendbarkeit in einzelnen
deutschen Bundesländern zu prüfen. Hierfür wird aktuell schon eine Facharbeit zum
Thema Gefahrenabwehr in Sicherheitsregionen - Ist das niederländische System auch
in Deutschland anwendbar? durch BRef M. Wuttke erstellt. Neben der Untersuchung der
Trägerschaft in den Niederlanden und Belgien ist auch eine Untersuchung der bereits
etablierten Unterstützungsmöglichkeiten für Kommunen der Bundesländer in Deutsch-
land sinnvoll, da hier niederschwellige Ansätze zur Unterstützung von Kommunen bei
genannten Herausforderungen gefunden werden können.
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A Übersichtstabelle über Trägerschaft der Feuerwehren
in Europa

Folgend findet sich eine Übersicht über die Trägerschaft der Feuerwehren in Europa inklusive
der jeweiligen Rechtsgrundlagen. In der angehängten digitalen Datei findet sich die Tabelle
inklusive aller Webverlinkungen zu den jeweiligen Rechtsquellen. Die Farbgebung gibt einen
Hinweis auf die Trägerschaft:

- Rot: Nationale Trägerschaft

- Gelb: Regionale Trägerschaft

- Grün: Trägerschaft der Gemeinden
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Land Rechtsgrundlage Rechtscharakter Einführung

Belgien Gesetz über die zivile Sicherheit Gesetz 2007

Bulgarien
Anordnung zur Durchführung von 

Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätzen
Verordnung 2011

Dänemark Emergency Management Act Gesetz 2009

Deutschland Landesgesetzgebungen Gesetz

Estland Rescue Act Gesetz 2015

Finnland Rescue Act Gesetz 2011

Frankreich Code général des collectivités territoriales Gesetz 1996

Griechenland Law 3013/2003 for Civil Protection Gesetz 2003

Großbritannien The Fire and Rescue Act Gesetz 2004

Irland Fire Services Act Gesetz 1981

Italien Decrecto Legislativo n. 139 Dekret 2006

Kroatien
Gesetz über die Brandbekämpfung, NN 125/19, 

114/22
Gesetz 2023

Lettland Fire Safety and Fire Fighting Law Gesetz 2022

Litauen Law of Fire Safety Gesetz 2010

Luxemburg
Organisation de la sécurité civile et création d’un 

Corps grand-ducal d’incendie et de secours
Gesetz 2018

Malta Civil Protection Act Gesetz 1999
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Niederlande Gesetz über die Sicherheitsregionen Gesetz 2010

Norwegen Das Brand- und Explosionsschutzgesetz Gesetz 2002

Österreich Landesgesetzgebungen Gesetz

Polen Gesetz über die staatliche Feuerwehr Polens Gesetz 2008

Portugal
Regime jurídico aplicável à constituição, 

organização, funcionamento e extinção dos 
corpos de bombeiros, no território continental

Gesetz 2007

Rumänien Verordnung 88/2001 Verordnung 2001

Schweden Act on protection against accidents. Gesetz 2008

Schweiz
Kantonale Gesetzgebungen & Regelung 

Versicherer
Gesetz & Regelungen 

der Versicherer

Slowakei
Gesetz Nr. 315/2001 über den Feuerwehr- und 

Rettungsdienst
Gesetz 2001

Slowenien Feuerlöschgesetz Gesetz 1993

Spanien Kantonale Gesetzgebung Gesetz

Tschechien Coll. on Fire Rescue Service of CR Gesetz 2015

Ungarn
Act No. CXXVIII concerning disaster management 

and amending certain related acts.
Gesetz 2011

Zypern Das Feuerwehrgesetz Gesetz 2021

Nationale 
Trägerschaft

Regionale 
Trägerschaft

Trägerschaft der 
Gemeinden
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B Expertenkontakte zur Trägerschaft von Feuerwehren
in Europa

Die Protokolle zu den Expertengesprächen über die Trägerschaft von Feuerwehren in den Nieder-
landen und Belgien finden sich in der digitalen Dokumentation der Arbeit. Die Expertenkontakte
kamen entweder fernmündlich, in Person oder per E-Mail zustande.

Expertengespräch Belgien

René Schoonbrood
Organisation: Hilfeleistungszone DG Belgien
Datum: 29.11.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Expertengespräch Niederlande

Marian Ramakers
Organisation: Brandweer Zuid-Limburg, Niederlande
Datum: 15.11.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Weitere Expertenkontakte

Matthias Herenz
Organisation: Berufsfeuerwehr Greifswald
Datum: 10.10.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Tim Brüstle
Organisation: Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
Datum: 11.10.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Markus Rauberger
Organisation: Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
Datum: 15.10.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Martin Weber
Organisation: Berufsfeuerwehr Bochum
Datum: 28.10.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Matthias Wuttke
Organisation: Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
Datum: 22.11.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen
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B Expertenkontakte zur Trägerschaft von Feuerwehren in Europa

Ingrid Vasen
Organisation: Bezirksregierung Düsseldorf Nordrhein-Westfalen
Datum: 24.11.2022, 13:30 Uhr
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Christoph Schöneborn
Organisation: Verband der Feuerwehren NRW
Datum: 24.11.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Maurice Kuhnert
Organisation: LSTE Brandenburg
Datum: 25.11.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Christian Bahr
Organisation: Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
Datum: 06.12.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen

Sandra Dellwig
Organisation: Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
Datum: 06.12.2022
Protokoll: siehe elektronische Unterlagen
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C Leitfragen für Expertengespräche mit den Niederlan-
den und Belgien

Trägerschaft und Kosten

Wer sind die wichtigsten Aufgabenträger in der Trägerschaft der Feuerwehren?
Wer kommt für die Kosten der Feuerwehren auf?

Reform der Trägerschaft (falls Änderung seit 2000)

Was war die Motivation für eine Reform in der Trägerschaft der Feuerwehr?
Was waren Herausforderungen bei der Umsetzung der Reform?

Personalverwaltung

Welche Behörde/Einrichtung ist für die Personalplanung und Personaleinstellung verantwortlich?
Ist Personal einer bestimmten Wache oder Stadt zugeordnet?
Wird die Ausbildung des Personals zentral organisiert?

Beschaffung

Gibt es eine zentrale Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät?
Gibt es einheitliche Fahrzeuge und Gerät innerhalb der Trägerschaft oder über die Trägerschaft
hinaus?
Werden Ausschreibungen für größere Stückzahlen an Fahrzeugen und Gerät getätigt?

Freiwillige Feuerwehr

Gibt es freiwillige Feuerwehreinheiten?
Werden freiwillige Feuerwehren überörtlich organisiert?
Ist der fehlende örtliche Bezug eine Herausforderung in der Anwerbung von freiwilligen Feuer-
wehrleuten?

Einsatzplanung

Gibt es einheitliche Standardeinsatzregeln innerhalb der Trägerschaft?
Gibt es vorgeplante überörtliche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Trägern?
Wer ist für die Aufstellung von lokalen Einsatzpläne verantwortlich?

Katastrophenschutz (KatS)

Wie sind die Feuerwehren in KatS Konzepte eingebunden?
Wer ist für die Aufstellung von KatS Plänen verantwortlich?
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